
 

 
Auszug aus der 

 ÖFB-SCHIEDSRICHTERORDNUNG  

Gültig ab 1. Juli 2010 

ABSCHNITT 5: SCHIEDSRICHTERGEBÜHREN UND 
AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN  

 
§ 45 Grundsätzliches  

SR und SRA haben Anspruch auf Renumeration gemäß den geltenden Bestimmungen. 

 
§ 48 Ersatz von Reisekosten  

(1) Der Ersatz der Reisekosten ergibt sich aus der ÖFB-Fahrtkostenliste. Diese ergibt sich 
aus der aktuellen Bahn-Kilometerliste der ÖBB zzgl. 15,-- Euro für den Transport vor Ort 
(Anlage 1). Die Kilometerangaben in der Fahrtkostenliste beziehen sich auf die einfache 
Strecke vom Wohn- zum Spielort. Weiters gelten folgende Regelungen:  
  
Ab einer zurückzulegenden Fahrtstrecke von 400 km wird dem Schiedsrichterteam auch eine 
Fahrt der ersten Klasse ersetzt. Bei einer Fahrtstrecke unter 400km bedarf es zur hierfür 
einer gesonderten Absprache mit der Geschäftsstelle. Das Ticket muss bei der Abrechnung 
beigelegt werden.  
 
Die Kosten für einen Schlaf- oder Liegewagen werden nur bei vorheriger Genehmigung 
durch die ÖFB-Geschäftsstelle ersetzt. Die Bestätigung muss bei der Abrechnung beigelegt 
werden.  
 
Bei Inanspruchnahme eines Hotelzimmers (Tageszimmer oder Nächtigung) können zwei 
Taxifahrten (Wegstrecke Hotel – Stadion und retour) gegen Vorlage von Belegen verrechnet 
werden.  
 
(2) Die Kosten für eine Flugreise werden nur nach vorheriger Absprache mit der 
Geschäftsstelle des ÖFB ersetzt. In diesem Fall werden auch die allfälligen Zusatzkosten 
durch Anmietung eines Leihwagens, Taxitransporte oder Parkplatzkosten am Flughafen mit 
einem einmaligen Betrag in Höhe von Euro 120,-- (gesamtes SR-Team!) gegen Vorlage der 
Orginalzahlungsnachweise erstattet.  
 

§ 49 Verpflegungskosten und Verdienstentgang  
 

(1) SR und SRA haben Anspruch auf folgende Verpflegungskosten:  
 

Distanz in km  Taggeld  
ab 201 km  15,--  
ab 401 km  30,--  

 

(Anmerkung: Ein Anspruch auf Verdienstentgang besteht nicht/Hechtl) 
 



ABSCHNITT 6: SONDERBESTIMMUNGEN FÜR FREUNDSCHAFTSSPIELE  
 

§ 52 Rechte und Pflichten vor, während und nach einem Spiel  
(1) In Freundschaftsspielen kommen die Bestimmungen des Abschnitts 4 sinngemäß zur 
Anwendung.  
 
(2) Jedenfalls nicht zur Anwendung kommen die Bestimmungen über die Kommissionierung 
des Spielfeldes. Das Schiedsrichterteam hat sich 90 Minuten vor Spielbeginn am Spielort 
einzufinden.  

§ 53 Genehmigung von Internationalen Freundschaftsspielen  
Internationale Freundschaftsspiele werden erst nach entsprechender Genehmigung des 
Spieles besetzt. Ergänzend sind die Bestimmungen für Freundschaftsspiele mit Beteiligung 
ausländischer Mannschaften zu beachten.  

§ 54 Besetzung  
(1) Bei nationalen Freundschaftsspielen ist das Schiedsrichterteam vom Veranstalter unter 
Bekanntgabe des Spielortes, des Datums und der Beginnzeit des Spiels über Fußball-Online 
wie folgt anzufordern und wird entsprechend besetzt:  
 

Verein 1  Verein 2  Schiedsrichteranforderung bei  
1. Leitungsstufe  1. Leistungsstufe  SchK  
1. Leistungsstufe  2. Leistungsstufe  Landesverband  
2. Leistungsstufe  2. Leistungsstufe  Landesverband  

 

§ 55 Gebühren  
(1) Bei Freundschaftsspielen von Vereinen der Bundesliga haben SR und SRA Anspruch auf 
Bezahlung ihrer Tätigkeit entsprechend den nachfolgend festgelegten Beträgen:  
 

Verein 1  Verein 2  Schiedsrichter  SR-Assistent 
1. Leistungsstufe (BL1) Ausländischer Verein  € 200,--  € 130,--  
2. Leistungsstufe (BL 2) Ausländischer Verein  € 150,--  € 105,--  
1. Leistungsstufe  1. Leistungsstufe  € 150,--  € 105,--  
1. Leistungsstufe  2. Leistungsstufe  € 120,--  € 90,--  
2. Leistungsstufe  2. Leistungsstufe  € 120,--  € 90,--  

 
(2) Zusätzlich können die Verpflegungskosten entsprechend Abschnitt 5 verrechnet werden.  
 
(3) Der Ersatz der Reisekosten ergibt sich aus der ÖFB-Fahrtkostenliste. Diese ergibt sich 
aus der aktuellen Bahn-Kilometerliste der ÖBB zzgl. 15,-- Euro für den Transport vor Ort 
(Anlage 1). Die Kilometerangaben in der Fahrtkostenliste beziehen sich auf die einfache 
Strecke vom Wohn- zum Spielort.  
 
(4) Die Schiedsrichter und Schiedsrichterassistentengebühren sind am Ende eines Spieles 
direkt vor Ort auszuzahlen. Auf § 51 Abs. 3 wird ausdrücklich hingewiesen.  
 
(5) Die Schiedsrichtergebühren für Freundschaftsspiele zwischen Vereinen der 
Bundesliga und Vereinen der Landesverbände werden in den Bestimmungen der 
Landesverbände geregelt.  
 
(6) Die Schiedsrichtergebühren für Spiele zwischen zwei internationalen Mannschaften sind 
in der ÖFB-Schiedsrichter- Gebühren- und Besetzungsordnung geregelt.  
 
 



ANLAGE 1: ÖFB-FAHRTKOSTENLISTE 

Gültig ab 1.7.2010 

Entfernung 
Wohn- zum 

Spielort 
(einfache Strecke) 

Fahrtkostenersatz 
Hin- und Rückfahrt 

einschließlich  
€ 15,- Zuschlag 

Entfernung 
Wohn- zum 

Spielort 
(einfache Strecke) 

Fahrtkostenersatz 
Hin- und Rückfahrt 

einschließlich  
€ 15,- Zuschlag 

1 – 10 km  € 19,00 301 – 320 km  € 110,00 
11 – 20 km  € 22,20 321 – 340 km  € 110,20 
21 – 30 km  € 25,80 341 – 360 km  € 110,40 
31 – 40 km  € 29,40 361 – 380 km  € 112,60 
41 – 50 km  € 33,40 381 – 400 km  € 113,40 
51 – 60 km  € 37,00 401 – 420 km  € 113,60 
61 – 70 km  € 39,80 421 – 440 km  € 114,00 
71 – 80 km  € 42,80 441 – 460 km  € 116,80 
81 – 90 km  € 46,40 461 – 480 km  € 118,80 
91 – 100 km  € 50,20 481 – 500 km  € 120,80 
101 – 110 km  € 55,20 501 – 520 km  € 121,60 
111 – 120 km  € 57,00 521 – 540 km  € 123,60 
121 – 130 km  € 59,00 541 – 560 km  € 125,20 
131 – 140 km  € 60,00 561 – 580 km  € 131,60 
141 – 150 km  € 62,20 581 – 600 km  € 131,80 
151 – 160 km  € 66,20 601 – 620 km  € 132,00 
161 – 170 km  € 68,40 621 – 640 km  € 132,20 
171 – 180 km  € 71,20 641 – 660 km  € 132,40 
181 – 190 km  € 77,40 661 – 680 km  € 133,60 
191 – 200 km  € 77,60 681 – 700 km  € 135,20 
201 – 220 km  € 82,20 701 – 720 km  € 137,40 
221 – 240 km  € 85,80 721 – 740 km  € 142,00 
241 – 260 km  € 90,60 741 – 760 km  € 143,40 
261 – 280 km  € 92,40 761 – 780 km  € 143,60 
281 – 300 km  € 97,00 781 – 800 km  € 143,80 
ab 801 km  € 144,00  

 

 

Graz, im Juni 2010/Hechtl 


